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gemeine Schulpflicht für den Besuch dieser Schule im 
Sinne des § 1 Abs. 1 und anschließend — soweit nicht 
die erweiterte Oberschule besucht wird — eine minde
stens zweijährige Berufsschulpflicht.

(2) Die Schulpflicht besteht vom beginnenden 7. Le
bensjahr für alle Kinder, deren Erziehungspflich
tige ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in der 
Deutschen Demokratischen Republik haben; sie ist in 
den staatlichen Schulen der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erfüllen. '

(3) Die Schulpflicht erstreckt sich auf den regelmäßi
gen Besuch des lehrplanmäßigen Unterrichts, die Teil
nahme an den vom Ministerium für Volksbildung für 
obligatorisch erklärten Veranstaltungen der Schule und 
die Befolgung der Schulordnung.

(4) Die Erziehungspflichtigen haben dafür zu sorgen, 
daß der Schulpflichtige seine Schulpflicht erfüllt.

(5) Körperlich oder geistig behinderte Schulpflichtige 
erfüllen die Schulpflicht in den für sie vorgeschriebe
nen staatlichen Sonderschuleinrichtungen.

III.
Der Lehrer der sozialistischen Schule

§ 9
(1) Der Lehrer in der Deutschen Demokratischen Re

publik trägt eine große Verantwortung. Er hat die 
ehrenvolle Aufgabe, in enger Verbindung mit der 
Arbeiterklasse die Jugend im Geiste des Sozialismus zu 
erziehen und auf das Leben im Sozialismus vorzuberei
ten und sich ständig um seine politische und fachliche 
Weiterbildung zu bemühen.

(2) Es ist eine qualifizierte Lehrerbildung zu sichern, 
die den Forderungen der sozialistischen Gesellschaft 
an die Bildung und Erziehung der heranwachsenden 
Generation gerecht wird. Die gründliche Weiterbildung 
der Lehrer ist durch ein auf lange Sicht geplantes 
System zu sichern.

(3) Die verantwortliche gesellschaftliche Stellung des 
Lehrers erfordert die allseitige Unterstützung und Wert
schätzung seiner für das ganze Volk wichtigen Arbeit 
durch alle staatlichen Organe und durch die gesamte 
Bevölkerung.

IV.
Die Aufgaben der staatlichen Organe und die Mit- 

wirkung der Bevölkerung bei der Ausbildung 
und Erziehung der Jugend

§ 10
(1) Die sozialistische Entwicklung des Volksbildungs

wesens ist zielstrebig und sachkundig vom Ministerium 
für Volksbildung und von den örtlichen staatlichen 
Organen entsprechend den Grundsätzen des demokra
tischen Zentralismus zu leiten.

(2) Für alle Fachorgane sind ständig die konkreten 
Aufgaben zur weiteren Entwicklung der sozialistischen 
Schule festzulegen. Die örtlichen Volksvertretungen 
beraten regelmäßig die Grundfragen der Schulpolitik 
und arbeiten unmittelbar an deren Verwirklichung mit. 
Sie erarbeiten Pläne zum Aufbau der zehnklassigen 
Oberschule, die mit der Bevölkerung zu beraten sind 
und organisieren ihre Durchführung in sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit.

§ 11
(1) Die örtlichen Volksvertretungen organisieren und 

leiten die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung beim

Aufbau des sozialistischen Schulwesens. Sie stützen 
sich dabei auf die Ausschüsse der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland, die Gewerkschaften, den 
Demokratischen Frauenbund Deutschlands, die Freie 
Deutsche Jugend und die Pionierorganisation „Ernst 
Thälmann“. Durch die Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen den volkseigenen Betrieben und den 
Schulen ist- die Einflußnahme der Arbeiterklasse auf 
die Ausbildung und Erziehung der Jugend sowie auf 
die gesamte Schularbeit zu verstärken.

(2) Die Schulen und die staatlichen Organe sind ver
pflichtet, mit den Betrieben der sozialistischen Produk
tion in Industrie und Landwirtschaft in allen Fragen 
der Ausbildung und sozialistischen Erziehung der Ju
gend sowie bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Feriengestaltung eng zusammenzuarbeiten. Die 
volkseigenen Betriebe und landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften sind für die Unterstützung 
der Schulen bei der Entwicklung des polytechnischen 
Unterrichts, insbesondere bei der Durchführung des 
Unterrichts in der sozialistischen Produktion, verant
wortlich.

(3) Die Eltern und anderen Erziehungspflichtigen 
haben die hohe Pflicht, die Kinder so zu erziehen, daß 
sie fähig und bereit sind, am Leben und an der Arbeit 
in der sozialistischen Gesellschaft aktiv teilzunehmen. 
Ihre Aufgabe ist es, die Schulen bei der allseitigen 
Bildung und Erziehung der Kinder zu unterstützen.

(4) Die Eltern nehmen an der Schularbeit durch ge
wählte Elternbeiräte und Elternaktivs der Klassen teil. 
Die Arbeit der Elternbeiräte und ihrer Aktivs dient der 
Verwirklichung der sozialistischen Schulpolitik.

(5) Die Schulen und die staatlichen Organe sind zur 
engen Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten und 
Elternaktivs der Klassen verpflichtet. Sie treffen viel
fältige Maßnahmen, um den Elternbeiräten und der Be
völkerung ln den Wohngebieten zu helfen, die sozia
listische Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkungsvoll 
zu unterstützen.

§ 12
Die Schulen und die staatlichen Organe haben bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland, insbesondere mit der 
Gewerkschaft, der Freien Deutschen Jugend und der 
Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ zusammenzu
wirken.

V.
Die Aufgaben In anderen Erziehungseinrichtungen 

der Volksbildung
§ 13

In Kindergärten und anderen Einrichtungen der vor
schulischen Erziehung sind die drei- bis sechsjährigen 
Kinder auf die Schule vorzubereiten, an das soziali
stische Leben heranzuführen und mit dem Schaffen der 
werktätigen Menschen bekanntzumachen. Die beson
dere Fürsorge gilt den Kindern berufstätiger Mütter.

§ 14
Die Erziehung der Schüler in Heimen muß die sozia

listische Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
unterstützen und fortführen.

$ 15
Für die Arbeit der Erziehungseinrichtungen gelten 

die §§ 10 bis 12 und für die Erzieher der § 9 dieses Ge
setzes sinngemäß.


